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Im Weſen die Einwilligung des Urator. zu der Cedierung der
Forderung den Convent und die Genehmigung dieſer Einwilligung
durch das Curatelgericht erthei worden, ohin in Hinblick auf die
Beſtimmung des § 865 ern giltiger Abtretungsvertrag
zuſtande gekommen, da der Erwerbung der Forderung von ette des
Conventes der Barmherzigen Brüder zufolge der emſelben aut Hof
(Crete. vom Auguft 1805, J 745, gewährten Be⸗
reiung die Amortiſationsgeſetze nicht entgegenſtehen. iſt Qher
der Convent der Barmherzigen Brüder in Anſehung der In ede
ſtehenden Forderung In die E des QAr getreten und die
Beſtreitung ſeiner Legitimation zur age infolge der Beibringung
der oberwähnten curatelsbehördlichen Decrete infällig geworden, da
die Beibringung dieſer ehelfe vor dem Schluſſe der Verhandlung
gemã 25 des Juſtizhof⸗Decretes vom October 1845, J
Nr. 906, geſtattet war (Oeſterreichiſche Zeitſchri für Verwaltung.
XXVI ahrg Nir Beilage zum Verordnungsblatt des Juſtiz⸗
miniſteriums.

Lamhach. Abt öleſtin Baumgartner.
(Der Fall, daſs die Eltern ſich dem ange

der eiligen Sacramente ſeitens re Kindes er
etzen, vom Standpunkte der Paſtoralklugheit.) Bekanntlich
hat, wie auch In dieſer Zeitſchri (Jahrg 1892, Heft II. 380)
berichtet wurde, 48 Miniſterium für Cultus und Unterricht
durch Erla vom Mai 1887, 1886 n letzter
V

uſtanz den Recurs eines Elternpaares abgewieſen, welches ſich
die Beſtimmung des Seelſorgers, wona ihr zehnjähriges ſi die
heiligen Sacramente empfangen ollte, Aus dem Grunde ſtemmte, daſs
die Eltern, die doch ihr M. kennen, ſelbes nicht für reif

hielten. Da die Eltern bei allen Inſtanzen (Bezirks⸗ und
Landesſchulrath, Miniſterium) mit der geſetzli durchaus richtigen
Motivierung abgewieſen wurden, eil ein Kind, welches Die öffentliche
Ule beſucht, ſich dem Lehrplane und der ganzen inneren Ordnung
unterwerfen müſſe eil eS den Eltern nicht zuſtehe Ausnahmen hievon
für ihr Kind ſelbſtändig 3u beſtimmen, und eil ber die Fähigkeit
des Schulkindes zum Empfange der heiligen Sacramente der Katechet
als „Leiter der Religionsübungen“ 3u urtheilen allein berufen ſei
ſo muſste allerdings das betreffende ind die heiligen Sacramente
mpfangen und der Widerſtand der Eltern ward gebrochen. Das iſt
der rein rechtliche Standpunkt, und die betreffende eelſorge ird
wohl ihre Gründe gehabt aben, ſich auf enſelben zu ſtellen.

VN  m Allgemeinen jedo dürfte eS ſeine Bedenken haben, dieſes
Vorgehen als ſchnur für huliche 0 anzunehmen. Es muſs
vielmehr un erſter Linie gefragt werden, was die Paſtoralklugheithiefür die Hand gebe So viel ſcheint gewi zu ſein, daſs ern
Commandierter, gezwungener Empfang an und für ſich ſehr bedenklich iſt
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Von ſelbſt drängt ſich 10 die rage auf Was werden wohl dieſe
Eltern ber rieſter und Sacramentempfang während der angen
Recurszeit ſowohl, als ihrem Schluſſe nicht bloß gedacht, ondern

wahrſcheinli auch vor threm Kinde geſprochen haben? ſt eS
El anzunehmen, daſs das ind hernach 7 oOhne jede Abneigung
gegen die Seelſorger und ſelbſt die eiligen Saeramente dem
efehle folgte? Und enn auch dies der Fall wäre, werden die Eltern
ohne roll geblieben ſein, nachdem ſie bei allen Inſtanzen durch⸗
gefallen ſind, und kann man vom pſychologiſchen Standpunkte an-
nehmen,; daſ ſie dieſen roll nicht auch auf die Seelſorger und
ſelbſt auf die eiligen Sacramente übertragen? ſt * nicht möglich,
daſs ihr, allem Anſcheine nach ſchwacher religiöſer Sinn nicht ollends
erlöſchen wir

kenne Im Dienſte der 1 ergraute Katecheten, denen auch
Fälle vorgekommen ſind, daſs Ein und das andere Kind, welches ſie
zur erſten eiligen EI oder Communion beſtimmten, bald arauf,
gewöhnlich n der nächſtfolgenden Religionsſtunde berichteten, ſein
ater oder auch die Mutter) habe geſagt, PS „ſolle jetzt noch nicht
zur eiligen Beicht“ oder ⁷„zur heiligen Communion ehen“ In
einigen 0  en waren eS Eltern, deren gut chriſtliche Geſinnung
außer Zweifel and, In anderen wieder ſo

C, die Religion
ſe nicht praktiſch übten Soviel miu bekannt, ſtellten ſich dieſe
Katecheten nie auf den Standpunkt des ſtreng geſetzlichen „Muſs,“
einerſeits, die Autorität der Eltern mögli zu ſchonen, andererſeits,

bei ihnen die etwa vorhandene Gleichgiltigkeit und vielleicht ſelbſt
Abneigung die eiligen Sacramente nicht noch zu ſteigern, 10,
eine olche ſe dem Kinde, welches wohl doch In der ege mit den
Eltern übereinſtimmt, nicht vielleicht in thren nfängen einzuflößen.
In jedem olchen 0 ſagten ſie dem Kinde, ES möge eine Eltern
wiederholt ihre Erlaubnis bitten und zum lieben Fe

ſus recht
eifrig eten, QAmi Er die Eltern erkennen laſſe, daſs *2 für Kinder
rech gut und heilſam ſei, die eiligen Sacramente 3u empfangen,

der Katechet ſie dazu beſtimmt. Faſt jedesma war der Erfolg
ein günſtiger; die Eltern willigten ein und das ind lernte die nade,
die eiligen Sacramente empfangen dürfen, recht ſchätzen und kam
freudig und mit der beſten Geſinnung zur erſtenEl oder Communion.

ber auch ein und der andere Fall iſt vorgekommen, der
Katechet 2 bei dem negativen Willen der Eltern bewenden ließ und
das Kind auf eine pätere Zeit verſchob; nicht einmal wurde durch
die Weigerung der Eltern erſt recht aufmerkſam, prüfte das In
genauer und erkannte ſelbſt, daſs eS mit dem Empfange keine Eile
habe, das Kind noch recht „kindiſch“ ſei und bei ſeinem er In
Ausſicht ſtehenden erneren Schulbeſuche nat  en  7 und zwar noch
immer rechtzeitig die Tour kommen werde; denn jedesmal handelt
S ſich Kinder, die noch fünf oder vier ahre die Ule
beſuchen hatten.
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Anders reilich würde ſich die Sache geſtalten, wenn das ind
ereits nahe daran ſt, ſeiner Schulpflicht genügt aben, oder In
Verhältniſſe zu kommen, unter welchen Eln fernerer Schulbeſuch und
olglich auch der rechtzeitige erſte Empfang der heiligen Sacramente
ſich als ſehr fragli herausſtellen würde

Budweis. Dir Anton Scocédopole,
Ehrendomherr Ind Profeſſor

VI. (Heimliche Converſion und indirecte auben
verleugnung.) Es omm In Ungarn äufig oder nicht ſelten
vor, daſs Knaben, 2 nach den geſetzlichen Beſtimmungen zu den
Akatholiken gehören, thatſächlich Unter Katholiken leben und katholigeſinnt ſind, daſs ſie alſo auch den Sacramenten zugelaſſen werden
könnten. Es rag ſich dürften oder ſollen ſie wirklich zugelaſſenwerden

Für die negative Anſicht kann man anführen: Wenn ſiauch katholi denken, ſo werden ſie doch, eil In den proteſtantiſchenMatrikeln eingetragen, äußerli noch für Häretiker gehalten und
ſie heiraten, wird nicht der atholiſche Pfarrer, ſondernder häretiſche Religionsdiener den Matrikelauszug liefern und ſoern öffentliches Aergernis entſtehen, eil ſie bisher akatholiſch waren

und doch den Sacramenten zugelaſſen wurden. Für die 12.ativ Anſicht ſpricht 0 ſind wahre Katholiken, die nNur nachgeſetzlicher Anordnung und nicht nach threm eigenen Willen In die
proteſtantiſchen Matrikeln eingetragen worden ſind, und eswegenſind ſie den übrigen Gläubigen gleichzuachten und 3u den Sacra—
menten zuzulaſſen Die rage wäre EI 3u löſen, indem man
ordert, daſs die Betreffenden erſt formell zur katholiſchen Kirche über⸗
treten; aber da ſtehen wiederum die Geſetze ntgegen, bis zumachtzehnten Lebensjahre den Uebertritt von einer Confeſſion zurandern verbieten. Wenn man darauf erwidert, daſs der Uebertritt
auch trotz der entgegenſtehenden Geſetze ſtattfinden müſſe, weil jederIn jeglicher Weiſe für ſein Seelenheil ſorgen mu ſo ergibt ſichdie Schwierigkeit, daſs die Geiſtlichen meiſtens olche nicht aufnehmen,ſei CS aus Ur vor den angedrohten Strafen, ſei Es, eil ſie

thun, eil in dieſ
glauben, beim Widerſtand der Staatsgewalt ganz UnnützesWelt die Gewalt oft und faſt immer 4*  hber
das Recht obſiegt.

II Daraus entſtehen einige andere damit verbundene und Uunter
geordnete Fragen:

ind die Geiſtlichen (beſonders die Curatgeiſtlichen) ver
pflichtet, diejenigen, 8 übertreten wollen, Ian die atholiſche Kirchezunehmen, mag ihnen oder anderen ern auch noch ſo großer zeit⸗er Nachtheil drohen (non Obstante dam duOCUM g9uEe tem-
porali DProprio Vel alieno

Linzer „Theol.  —  prakt. Quartalſchrift“ 1893,


